
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben wesentliche Änderung einer Windkraftanlage 

in 16303 Schwedt/Oder 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 24. September 2024 

 
 

Die Firma Teut Windprojekte GmbH, Vielitzer Weg 12 in 16835 Lindow (Mark), beantragt die 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den 
Grundstücken in 16303 Schwedt/Oder, in der Gemarkung Landin, Flur 1, Flurstücke 334 und 
335 eine Windkraftanlage wesentlich zu ändern. (Az.: G06423)  
 
Das Vorhaben umfasst die Änderung der nächtlichen Betriebsweise einer Windkraftanlage des 
Typs Senvion 3.0M122 NES. Es ist die Änderung von einer leistungsreduzierten Betriebsweise 
mit einer elektrischen Nennleistung von 2.720 kW und einem Schallleistungspegel LWA gemäß 
Herstellerangabe in Höhe von 103,0 dB(A) auf eine leistungsoptimierte Betriebsweise mit einer 
elektrischen Nennleistung von 3.000 kW und einem Schallleistungspegel LWA gemäß 
Herstellerangabe in Höhe von 104,5 dB(A) geplant. 
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um die Änderung eines 
Vorhabens nach Nummer 1.6.1 X der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine 
Vorprüfung durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kriterien:  
 
Im Ergebnis der Schallimmissionsprognose wird festgestellt, dass die Ermittlung der 
voraussichtlichen Geräuschimmissionen an sämtlichen für die Prüfung maßgeblichen, von den 
Geräuschimmissionen am stärksten betroffenen Immissionsorten durchgeführt wurde und der 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, durch Geräusche aus dem Betrieb der 
beantragten Windkraftanlage im Zusammenwirken mit maßgeblich an der Vorbelastung 
beteiligten Anlagen, im gesamten erweiterten Einwirkungsbereich der Anlagen entsprechend 
der zu berücksichtigenden Schutzbedürftigkeit gewährleistet ist. Beschaffenheit und 
Betriebsweise der Windkraftanlage erfüllen die Anforderungen an den angemessenen 
Lärmschutz. Die Anforderungen der TA Lärm werden durch die hinzutretenden 
Schallimmissionen der beantragten Änderung eingehalten.  
 
Auf Grund einer Worst-Case-Betrachtung des Standsicherheitsnachweises für die zu Grunde 
liegende Genehmigung sind durch die geplante Änderung keine erheblich nachteiligen 
Auswirkungen durch erhöhte Turbulenzintensitäten auf sonstige Sachgüter zu erwarten.  
 
Insgesamt sind nach überschlägiger Prüfung keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen bei Umsetzung des geplanten Vorhabens zu erwarten. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
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